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Rundschreiben Nr. 2/2023 (D) 
Gutachterinnen und Gutachter für COVID-19-Erkrankungen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Begutachtung von COVID-19-Erkrankungen, insbesondere mit langen Krankheitsverläu-
fen, gewinnt für die gesetzliche Unfallversicherung zunehmend an Bedeutung.  

Dabei ist die Besonderheit zu berücksichtigen, dass vor allem Langzeitfolgen unterschiedli-
che medizinische Fachbereiche (Pulmologie/Pneumologie, Neurologie, Psychiatrie, Psycho-
logie und Psychosomatik, HNO, Kardiologie, Innere Medizin etc.) betreffen können. 

Bislang existieren keine gemeinsam mit den jeweiligen Fachgesellschaften abgestimmten 
Anforderungen zur Aufnahme in das Gutachterverzeichnis. 

Um dem wachsenden Bedarf der Sachbearbeitung in den UV-Trägern, gerecht zu werden, 
werden bereits jetzt potenzielle Gutachterinnen und Gutachter auf deren Antrag hin für die 
UV-Träger von den Landesverbänden und dem Referat Berufskrankheiten der DGUV er-
fasst. Diese Erfassung ist vorläufig und erfolgt bis zur Abstimmung der Gutachteranforderun-
gen gesondert zur Internet-Gutachterdatenbank der DGUV-Landesverbände.  

Der Antrag der interessierten medizinischen Sachverständigen wird analog zum BK-Gutach-
terverfahren unter Angabe der fachlichen, persönlichen und räumlichen Voraussetzungen 
gestellt und anhand einer Einverständniserklärung des jeweiligen Antragstellenden von den 
Landesverbänden bearbeitet und vom Referat Berufskrankheiten erfasst. 

Dabei soll eine bereits vorhandene fachliche Expertise zur Begutachtung von COVID-19-Er-
krankungen, analog zu Anträgen für die Gutachterdatenbank in anderen Fachgebieten, mit-
tels anonymisierter Beleggutachten nachgewiesen werden. 



 

Ein formloser Antrag reicht dazu aus. Die benötigten Antragsunterlagen erhalten alle Interes-
sierten vom Landesverband übersandt. 

Sobald mit den Fachgesellschaften abgestimmte Gutachterkriterien vorliegen, erfolgt die ab-
schließende Prüfung anhand der konkreten Gutachterkriterien und ggf. die generelle Auf-
nahme in die Gutachterdatenbank der Landesverbände.  

Interessierte medizinische Sachverständige für die Begutachtung von COVID-19-Erkrankun-
gen können sich dazu ab sofort beim Landesverband melden.  

Gerne können Sie dieses Rundschreiben an Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen 
Fachgebiete an Kliniken und in der Niederlassung weiterleiten.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 

  

Harald Zeitler 
Geschäftsstellenleiter 

          
         

 


